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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setz-entwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzent-
wurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

1 § 98 Kriterien für Bedeutsamkeit ei-
nes Vorkommnisses bei medizi-
nischer Exposition und bei Ex-
position der untersuchten Per-
son bei nicht medizinischer An-
wendung: Anlage 15 und 16, zu 
§ 98, 

 Die deterministischen Strahlenschä-
den sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schwere des Schadens mit 
der Dosis der Strahlung unweigerlich 
zunimmt und zum Teil schwere ge-
sundheitliche Folgen zu beobachten 
sind. Dieses tritt ab einem gewissen 
Schwellenwert auf. 

Im hier bezeichneten § 98, An-
lage 15 Kapitel I, II und III sollte 
jedoch eingefügt werden, ob die 
beobachtete deterministische 
Wirkung überhaupt in einem Zu-
sammenhang mit der erfolgten 
Strahlung bzw. Strahlenbehand-
lung stehen kann. 

2 § 98, Anlage 
15, Kapitel I, 
Punkt 2. d): 
 

...jedes Auftreten einer determi-
nistischen Wirkung, die für die 
festgestellte Untersuchung 
nicht zu erwarten war. 

 Die deterministischen Strahlenschä-
den sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schwere des Schadens mit 
der Dosis der Strahlung unweigerlich 
zunimmt und zum Teil schwere ge-
sundheitliche Folgen zu beobachten 
sind. Dieses tritt ab einem gewissen 
Schwellenwert auf. 

Im hier bezeichneten § 98, An-
lage 15 Kapitel I, II und III sollte 
jedoch eingefügt werden, ob die 
beobachtete deterministische 
Wirkung überhaupt in einem Zu-
sammenhang mit der erfolgten 
Strahlung bzw. Strahlenbehand-
lung stehen kann. 

3 § 98, Anlage 
15. Kapitel II, 
Punkt 2. d): 
 

....jedes Auftreten einer determi-
nistischen Wirkung, die für die 
festgelegte Intervention nicht zu 
erwarten war. 

 Die deterministischen Strahlenschä-
den sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schwere des Schadens mit 
der Dosis der Strahlung unweigerlich 
zunimmt und zum Teil schwere ge-
sundheitliche Folgen zu beobachten 
sind. Dieses tritt ab einem gewissen 
Schwellenwert auf. 

Im hier bezeichneten § 98, An-
lage 15 Kapitel I, II und III sollte 
jedoch eingefügt werden, ob die 
beobachtete deterministische 
Wirkung überhaupt in einem Zu-
sammenhang mit der erfolgten 
Strahlung bzw. Strahlenbehand-
lung stehen kann. 
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4 § 98, Anlage 
15, Kapitel III, 
Punkt 6.): 
 

....jedes Auftreten einer determi-
nistischen Wirkung, die für die 
festgelegte Intervention nicht zu 
erwarten war. 

 Die deterministischen Strahlenschä-
den sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schwere des Schadens mit 
der Dosis der Strahlung unweigerlich 
zunimmt und zum Teil schwere ge-
sundheitliche Folgen zu beobachten 
sind. Dieses tritt ab einem gewissen 
Schwellenwert auf. 
 

Im hier bezeichneten § 98, An-
lage 15 Kapitel I, II und III sollte 
jedoch eingefügt werden, ob die 
beobachtete deterministische 
Wirkung überhaupt in einem Zu-
sammenhang mit der erfolgten 
Strahlung bzw. Strahlenbehand-
lung stehen kann. 

 


